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Der Deutsche Richterbund – Landesverband
NW – hat kein Verständnis für die Entscheidung
des Landtags vom 20. 11. 2003, für Beamte,
Staatsanwälte und Richter das Urlaubsgeld voll-
ständig zu streichen und das Weihnachtsgeld
drastisch zu reduzieren. Hier sind Sparmaßnah-
men nicht nach sachlichen, sondern populisti-
schen Maßstäben getroffen worden. 

Der erhebliche Beitrag, der von diesen Be-
rufsgruppen bereits in der Vergangenheit zur
Konsolidierung des Haushalts erbracht worden
ist, wird schlicht missachtet. 

Im Schnitt der letzten 10 Jahre sind die Ein-
kommenszuwächse unter den Steigerungen des
Landeshaushalts und sogar unter der Inflations-
quote verblieben. Mit der jetzt getroffenen Ent-
scheidung werden die Gesamtausgaben für die
Gehälter der Beamten, Richter und Staatsanwäl-
te in der Justiz vom Jahr 2000 bis 2005 sogar ab-
solut um über 2 % sinken. Hinzu kommt, dass
die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen

für die Jahre 1995–2005 komplett von den Be-
amten, Staatsanwälten und Richtern abgefangen
werden sollen.

Der stellv. Landesvorsitzende des Deutschen
Richterbundes ROLG Jens Gnisa hierzu: „Die
Politik ist dazu übergegangen, die Bezüge der
Beamten, Staatsanwälte und Richter über deren
Köpfe hinweg ausschließlich nach dem Ge-
sichtspunkt einer kurzfristigen Kostenreduktion
zu diktieren. Sie nimmt damit Rechte für sich
heraus, die sie nicht ohne Grund normalen Ar-
beitgebern verweigert. Dies trägt nicht zur
Glaubwürdigkeit politischen Handelns bei“. 

Anstatt seine Bediensteten zu demotivieren,
müssen von der Politik die bereits vorliegenden
Konzepte zu wirklichen Reformen umgesetzt
und nicht weiter zerredet werden. Nur hierdurch
kann die Aufbruchsstimmung entstehen, die un-
ser Land dringend benötigt.

Presseerklärung vom 21. 11. 2003

Schlanker Staat verursacht 
Magersucht bei seinen Bediensteten 
Politik muss endlich überzeugende Zukunftskonzepte umsetzen 
anstatt populistische Sparmaßnahmen zu beschließen

Landesvertreterversammlung 2003 in Bad Honnef
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In einer den rund 150 Delegierten schon
vertrauten Umgebung im Hotel Seminaris
in Bad Honnef traf die Landesvertreterver-
sammlung am 9. Oktober 2003 zusammen.
Der verbandsöffentliche Teil der Veranstal-
tung war dem Thema „Mitbestimmung der
Richter und Staatsanwälte“ gewidmet, wo-
bei es in der Ankündigung provokant hieß
„Gebunden an Recht und Gesetz – und
an die Justizverwaltung?“.

Vor Beginn der Podiumsdiskussion zu
diesem Thema ging die Landesvorsitzende
Roswitha Müller-Piepenkötter nach ihrer
Begrüßung der Delegierten und Gäste auf
ein aktuelles Problem ein, das unter Rich-
tern und Staatsanwälten in den Tagen zuvor
für großen Unmut gesorgt hatte. JM Wolf-
gang Gerhards hatte in einem Schreiben an
die Justizangehörigen um Verständnis ge-
worben, dass von der Erhöhung der
Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden Rich-
ter und Staatsanwälte nicht ausgenommen
werden. Müller-Piepenkötter erinnerte dar-
an, welche Aufgabe die Justiz gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten leistet
und welche volkswirtschaftlichen Folgen
die Umsetzung dieses Vorhabens haben
wird. Bereits jetzt hat der ständige 
Aufgabenzuwachs bei gleichzeitigem
Stellenabbau im Bereich der Serviceein-
heiten dazu geführt, dass die Arbeits-
belastung der Richter und Staatsanwälte
in der Regel 41 Wochenstunden weit
überschreitet. Die Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit erfolgt allein zu dem Zweck,
Stellen einzusparen. Dies wird zu einem
Qualitätseinbruch in der Justiz führen. Die
von der Politik gerne als Allheilmittel
gepriesene EDV-Ausstattung hat zwar dort,
wie sie erfolgt ist, in einigen Bereichen zu
einer Entlastung geführt. Mit ihr ging aber
der massive Stellenabbau der Serviceein-
heiten einher. Der Richter verfügt zwar
jetzt über einen JURIS-Anschluss am Ar-
beitsplatz und spart den Weg in die Biblio-
thek. Personal, das sein Urteil schreibt, ist
aber nicht mehr da. Die Landesvorsitzende
kritisierte die Einfallslosigkeit der Politik
bei der Suche nach Ressourceneinsparung
und wies erneut auf die vom Deutschen
Richterbund entwickelten Alternativen wie
das 10-Punkte-Papier hin. Sie sind ein Be-
leg für die Bereitschaft der Richter und
Staatsanwälte zu einer ernsthaften Diskus-
sion, wie in Zeiten leerer Kassen Eins-
parungen ohne Qualitätsverlust vorgenom-
men werden können.

Bei der Organisation der LVV ging der
Landesvorstand davon aus, dass der JM in
seinem Grußwort allein auf das Thema
Mitbestimmung eingehen werde. Ange-
sichts der aktuellen Ereignisse und Kritik
stellte Wolfgang Gerhards aber den vorbe-
reiteten Redetext zurück und hielt ein all-
gemeines Statement zur Lage der Richter
und Staatsanwälte. Er wies darauf hin, dass
trotz der knappen Haushaltsmittel die Aus-

gaben für die Justiz (für Personal, für EDV-
Ausstattung) weiter steigen werden, was
für den übrigen öffentlichen Dienst nicht
selbstverständlich sei. Gerhards zog sich
heftigen Unmut der Delegierten zu, als er
einen Vergleich mit der Wirtschaft zog und
die Auffassung vertrat, dort sei der Arbeits-
druck ungleich höher als in der Justiz. Al-
len Erwartungen und Hoffnungen, die zu-
nehmende Arbeitsbelastung werde sich in
der Personalausstattung niederschlagen, er-
teilte der JM eine klare Absage. Das Ge-
genteil sei der Fall. Insofern müssten auch
kleine Schritte zu einer Vereinfachung von
Arbeitsgängen gegangen werden, wie sie
das Justizmodernisierungsgesetz vorsieht. 

Kurz ging der JM auch auf das Thema
Mitbestimmung ein. Wolfgang Gerhards
sieht in der Diskussion zur Mitbestim-
mung, soweit sie die Selbstverwaltung der
Richterschaft, das eigene Budgetrecht und
die eigene Ausgabenverwaltung vorsehen,
einen untauglichen Versuch der Justiz, den
wirtschaftlichen Zwängen zu entgehen.
Das Parlament werde derartige Vorstellun-
gen nicht akzeptieren. Sinnvoll und erfolg-
versprechend können nach seiner Auffas-
sung nur kleine Schritte sein, wie z. B. das
Eintreten für örtliche Personalräte der
Staatsanwälte.

Abschließend erteilte der JM den Rich-
tern und Staatsanwälten den Rat, ihren Pro-
test gegen Besoldungskürzungen verhalte-
ner zu führen oder aufzugeben. Verglichen
mit anderen Berufsgruppen, wie z. B. Leh-
rern, seien Richter und Staatsanwälte gut
bezahlt und würden in der Bevölkerung als
Besserverdienende wahrgenommen. Auch
die richterliche Unabhängigkeit werde von
weiten Teilen der Bevölkerung nicht als et-
was Notwendiges begriffen, wie aktuell die
ungerechte Kritik an der Eröffnung des
Hauptverfahrens im sog. Mannesmann-
Verfahren zeige. 

Nach diesen Ermahnungen zur Beschei-
denheit und Beschränkung waren die Dele-
gierten dem Bundesvorsitzenden Wolfgang
Arenhövel dankbar, dass er in seinem
Grußwort direkt erwiderte. Er trat dem Ver-
gleich der Leistungen der Richter und

Landesvertreterversammlung 2003 Staatsanwälte mit dem Wirken von Juristen
in der Privatwirtschaft strikt mit dem Hin-
weis auf die im Grundgesetz verankerte
Rolle der Justiz als Dritten Gewalt entge-
gen. Richter und Staatsanwälte könnten
nicht allein am Maßstab der Profitorientie-
rung gemessen werden. 

Allgemein sieht der Bundesvorsitzende
zunehmend ein merkwürdiges Verständnis
vom Rechtssystem und der unabhängigen
Stellung der Justiz, wie die Vorgänge um
das Mannesmann-Verfahren offenbart hät-
ten. Staatsanwälte und Richter wurden
dafür attackiert, dass sie geltendes Recht
angewendet haben, wobei besonders die
Wortwahl der Kritik erschreckte. Von Tei-
len der Politik und Wirtschaft wird offenbar
eine Abkehr vom Legalitätsprinzip gefor-
dert, wenn prominente Wirtschaftsvertreter
betroffen sind. Dabei sind die Grenzen
zulässiger Kritik längst überschritten wor-
den. Arenhövel erinnerte an die Entglei-
sung des Unternehmensberaters Roland
Berger, der das Mannesmann-Verfahren als
ein politisches Verfahren bezeichnet hat, in
dem die deutsche Neidgesellschaft ihren
Ausdruck finde. Der Bundesvorsitzende
sieht angesichts dieser Äußerung und auf-
geregter Kommentare aus Teilen der Politik
die dringende Notwendigkeit, den gesell-
schaftlichen Kräften die Bedeutung und
den Stellenwert der Dritten Gewalt ein-
dringlich vor Augen zu führen. 

Nach diesen Grußworten diskutierten
unter der Moderation des Mitgliedes des
Geschäftsführenden Vorstands Brigitte
Kamphausen Vertreter der Parteien im
Landtag mit dem Vorsitzenden der Sozial-
richter im Deutschen Richterbund NW
Hermann Frehse zum Thema Mitbestim-
mung. Für die SPD nahm Bernhard von
Grünberg, für Bündnis 90/Die Grünen Sy-
bille Haußmann, für die CDU Peter Bie-
senbach und für die FDP Jan Söffing teil.
Frehse stellte die Position des Deutschen
Richterbundes vor, der für eine Stärkung
der Mitwirkungsrechte von Richtern und
Staatsanwälten eintritt (s. Sonderbericht). 

Von den Parteien wird die Position des
Deutschen Richterbundes zur Mitbestim-
mung unterschiedlich wahrgenommen. Für
den Vertreter der CDU sind die Forderun-
gen zu verhalten und nicht eindeutig genug
formuliert. Biesenbach forderte dazu auf,
offensiv die Diskussion anzugehen, um
sich die Möglichkeit des Kompromisses
auf geringerem Niveau offen zu halten. Er
trat auch dafür ein, nicht allein für mehr
Rechte von Richtern und Staatsanwälten
einzutreten, sondern den Unterbau mehr
einzubinden. Haußmann hingegen sieht
derzeit in der Politik angesichts der massi-
ven Proteste gegen Personalabbau und Ge-
haltskürzungen nur sehr geringe Neigung,
auf die Forderung nach mehr Mitwirkungs-
rechten einzugehen und sich damit womög-
lich noch mehr Probleme zu schaffen. Ins-
gesamt wurde aber deutlich, dass die im
Landtag vertretenen Parteien grundsätzlich
einer Stärkung der Beteiligungsrechte nichtWolfgang Arenhövel
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ablehnend gegenüberstehen. Für die großen
Schritte ist die Zeit nach ihrer Einschät-
zung aber noch nicht reif. Übereinstim-
mend wurde resümiert, dass „kleine“ Ver-
besserungen wie die Einrichtung einer
Staatsanwaltsvertretung auf örtlicher Ebe-
ne längst überfällig sind. Von Grünberg
dämpfte aber die Erwartung nach einer 
raschen Umsetzung dieser Forderung. Die
Bereitschaft des Parlaments, Teile des 

LPVG zu ändern, sei nur gering. Man
fürchtet offenbar, auch anderenorts Be-
gehrlichkeiten zu wecken. 

Im Anschluss an die Diskussion kamen
die Delegierten in verschiedenen Arbeits-
gruppen zusammen, um u. a. zum Thema
Mitbestimmung Erfahrungen auszutau-
schen. RiStA berichtet hierüber aus Platz-
gründen in Heft 1/2004.

Podiumsdiskussion zur Mitbestimmung
Eingangsstatement von VRLSG Hermann Frehse

JM Behrens (ZRP 2003/329) hat sich  zum
Thema „Zukunft des öffentlichen Dienstes
– öffentlicher Dienst der Zukunft“ ge-
äußert: 

„Ein umsichtiger Hausbesitzer verge-
wissert sich regelmäßig über den Zustand
seines Hauses. Stimmt die Statik noch, ist
das Dach noch dicht, wird die Wärmedäm-
mung modernen Anforderungen gerecht,

mehr erkannt, dass ein Investitions- und
Renovierungsstau entstanden ist. Sie hat ei-
ne mit externen „Fachleuten“ besetzte
Kommission beauftragt, den Patienten „öf-
fentlicher Dienst“ zu untersuchen und The-
rapien vorzuschlagen. Die Kommission hat
ihren Abschlussbericht im Januar 2003 vor-
gelegt (zwei Bände mit ca. 330 Seiten).

MP Steinbrück hat den Bericht in der
Regierungserklärung vom 9. 4. 2003 als
umfassende Wegweisung für die Reform
des öffentlichen Dienstes bezeichnet und
weiter ausgeführt:

„Die Berufsverbände der Beschäftigten
sollen nach den Vorschlägen der Kommis-
sion künftig ein erhebliches Mehr an Ver-
antwortung tragen. Auf ihre konstruktive
Mitarbeit kommt es entscheidend an. [....]
Ganz besonders bedeutsam ist der Dialog
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des öffentlichen Dienstes. Das Vertrauen
der Beschäftigten in den Reformprozess ist
die Grundbedingung des Gelingens.“

Hier leite ich auf unser Eingangsbild
zurück. Es ist offenkundig, dass der Haus-
verwalter allein niemals in der Lage sein
wird, den desolaten Zustandes unseres
großen Hauses grundlegend zu verbessern.
Er bedarf hierzu der Mithilfe seiner Mitar-
beiter. Dies setzt voraus, dass er fähig ist,
sie zu motivieren, sie mitnimmt, sie davon
überzeugt, dass die dringend notwendige
Modernisierung auch ihre eigene Angele-
genheit ist. 

Allerdings weist der Bericht der Bull-
Kommission aus, dass die Führungskom-
petenz in der öffentlichen Verwaltung defi-
zitär ist. Die Regierung hat dafür zu sorgen,
dass beim Führungspersonal ein Qualitäts-
sprung erfolgt; sie hat aber gleichzeitig die
Mitarbeitermotivation zu stärken. Hieraus
folgt zwingend, dass Richter und Staats-
anwälte deutlich stärker als bislang in sie 
betreffenden Entscheidungsabläufe einzu-
beziehen sind. Da es – von Ausnahmen ab-
gesehen – verfassungsrechtlich und dienst-
rechtlich unzulässig ist, Richter in die Ver-
waltungshierarchie des Gerichts einzubin-
den, müssen andere Wege gefunden werden. 

Ein geeigneter Weg, um Richtern und
Staatsanwälten mehr Verantwortung für

entspricht die Raumaufteilung den aktuel-
len Wohnbedürfnissen – die Liste solcher
Fragen ließe sich beliebig fortsetzen.“

Dieser Erkenntnis ist uneingeschränkt
zuzustimmen. Gehen wir von diesem Bild
aus, ist das Land NW unser gemeinsames
Haus. Als Hausbesitzer sehe ich die Bürger
des Landes. Hausverwalter ist – um im Bild
zu bleiben – die von den Bürgern gewählte
Landesregierung. Sie hat den Bürgern eine
Dienstsleistung zu erbringen. Sie trägt die
Verantwortung dafür, dass das Haus, unser
Gemeinwesen, nicht verfällt. Sie muss re-
novieren und reparieren. Geschieht dies
nicht oder nicht zureichend, suchen wir
Bürger uns einen anderen Hausverwalter.
Dies kann – wie wir wissen – gelegentlich
schnell geschehen. 

Ein tragender Teil unseres Hauses ist der
öffentliche Dienst. Nach Jahrzehnten inten-
siver Nutzung und veränderter Rahmenbe-
dingungen hat die Landesregierung nun-
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den Zustand des gemeinsamen Hauses zu
übertragen, ist es, deren rückständige Mit-
bestimmungsrechte zu stärken. Dabei geht
es nicht darum, der Richterschaft Blocka-
deinstrumente in die Hand zu geben. Wer
mit solch abstrusen Überlegungen einer
Modernisierung des Dienst- und Beteili-
gungsrechts entgegentritt, verabschiedet
sich aus einer zeitgemäßen Diskussion. Er
verharrt in einem rückständigen Denken des
Gegeneinanders von verfasster Richter-
schaft einerseits und Gerichtsleitung/Minis-
terium andererseits und verhält sich gegen-
sätzlich zur Regierungserklärung des MP. 

Es geht um etwas anderes: 

Als Bürger dieses Landes verlange ich
von den Verantwortlichen in Ministerien
und Dienststellen, dass sie ihre Führungs-
kompetenz einsetzen, um die Mitarbeiter
ihres Zuständigkeitsbereichs mit dem Ziel
motivieren, gemeinsam im Interesse aller
die Renovierung durchzuführen. Dies setzt
einen vertrauensvollen und partnerschaftli-
chen Umgang voraus und gebietet zwin-
gend, dass den Mitarbeitern eine weitge-
hende Mitverantwortung für das Ganze
übertragen wird. Hinsichtlich der Beteili-
gungsrechte der verfassten Richterschaft
und der Staatsanwälte fehlt es daran in
NRW in erschreckendem Ausmaß. 

Wie ist die derzeitige Rechtslage? 

Die Beteiligungsrechte der Richter und
Staatsanwälte sind in NRW – im Gegensatz
zu vielen anderen Bundesländern – äußerst
rudimentär ausgestaltet. Welche unterge-
ordnete Bedeutung der Landesgesetzgeber
der Dritten Gewalt beimisst, zeigt sich
schon daran, dass er sich insoweit mit ei-
nem schlichten Verweis im LRiG auf die
Regelungen des LPVG begnügt und dessen
Regelungen dann auch noch einschränkt.
Hiernach hat der Richterrat als verfasstes
Organ der Richterschaft lediglich folgende
Zuständigkeiten:
● Allgemeine Antrags- und 

Überwachungsrechte (§ 64 LPVG)

● Informationsrechte (§ 65 LPVG)

● Förmliche Beteiligungsrechte 

● Mitbestimmung (§ 72 LPVG) 

● Rationalisierungs-, Technologie- 
und Organisationsangelegenheiten 
(§ 72 Abs. 3 LPVG)

● Soziale Angelegenheiten 
(§ 72 Abs. 4 LPVG)

● Mitwirkung (§ 73 LPVG)

● Anhörung (§ 75 LPVG).

Ein Beispiel: Im Rahmen der von der
Landesregierung in Angriff genommen
Haushaltsflexibilisierung und dezentralen
Ressourcenverantwortung mit dem Ziel der
Budgetierung, ist eine Delegation der Sach-
und Ressourcenverantwortung an einzelne
Gerichte/Justizbehörden verbunden. Ein Mit-
bestimmungsrecht der verfassten Richter-
schaft an der Mittelverteilung besteht nicht. 

Das Mitbestimmungsrecht in Personal-
angelegenheiten gemäß § 72 I LPVG u. a.
betreffend Einstellung, Verlängerung der

Probezeit, Anstellung, Beförderung, Ver-
setzung, Abordnung für mehr als drei 
Monate, Entlassung, vorzeitige Versetzung
in den Ruhestand, Versagung oder Wider-
ruf einer Nebentätigkeit, Ablehnung eines
Antrages auf Teilzeitbeschäftigung oder
Urlaub gemäß §§ 78 b, 78 d, 78 e, 85 a
LBG ist auf die Richterräte nicht entspre-
chend anwendbar. Denn die Beteiligung in
Personalangelegenheiten ist den Präsidial-
räten vorbehalten (§ 7 Nr. 2 LRiG). 

Deren Befugnisse wiederum sind dop-
pelt begrenzt. Aus der Vielzahl der Beteili-
gungsfälle personeller Art (§ 72 I LPVG)
wirken sie lediglich mit

● bei der Versetzung im Interesse der
Rechtspflege 

● der Übertragung eines anderen Richter-
amts mit geringerem Endgrundgehalt 

● der Amtsenthebung infolge der Verände-
rung der Gerichtsorganisation (§ 32
LRiG). 

Die „Mitwirkung“ ist zudem auf ein
schlichtes Anhörungsrecht begrenzt. Den
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes,
denen die Aufgabe übertragen worden ist,
als Dritte Gewalt Recht zu sprechen, sind
deutlich weniger Beteiligungsrechte einge-
räumt als allen anderen Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes (Arbeiter, Angestell-
te, Beamte). Dies ist jedenfalls heute nicht
mehr hinnehmbar. Diese rückschrittliche
Rechtslage in NRW

1. wird der Stellung der Dritten Gewalt im
Staatsgefüge nicht ansatzweise gerecht 

2. widerspricht eklatant modernen
Führungsgrundsätzen 

3. ist nicht geeignet, die Beschäftigten zu
motivieren, sich in den Modernisie-
rungsprozess einzubringen und 

4. belegt, dass Landesregierung und -ge-
setzgeber trotz aller Erklärungen, eine
Modernisierung des öffentlichen Diens-
tes (auch der Justiz) sei dringend gebo-
ten, immer noch nicht erkannt haben,
wie sie dessen wichtigtes Kapital, näm-
lich die Beschäftigten (hier: Richter und
Staatsanwälte), erreichen und „mitneh-
men“ können. 

Dass dies anders und besser geht, zeigen
Erfahrungen aus Schleswig-Holstein. Dort
ist den Richtervertretungen eine sog. „All-
zuständigkeit“ eingeräumt worden. We-
sentliche Konfliktlagen werden vertraglich
mittels Dienstvereinbarung geregelt (z. B.
DV über Beurteilungsrichtlinien und An-
forderungsprofile) und von einem breiten
Konsens getragen. Hiervon sind wir bedau-
erlicherweise weit entfernt. Wir werden se-
hen, ob der JM bereit ist, einen ersten
Schritt zu machen und die derzeit zu erar-
beitenden Anforderungsprofile, Beurtei-
lungs- und Erprobungsgrundsätze mit den
zuständigen Richtervertretungen mittels
Dienstvereinbarung zu regeln. Dies wäre
ein positives Zeichen und ein erster Schritt. 

Ich schließe: Die Justiz lässt sich nur un-
ter Einbeziehung von Richtern und Staats-
anwälten modernisieren. Als Bürger dieses
Landes erwarte ich daher von der Landes-
regierung, dass sie unverzüglich die recht-
lichen Voraussetzungen für eine Stärkung
der Mitbestimmungsrechte der Richter und
Staatsanwälte schafft.

Der verbandsinterne Teil
Die Landesvorsitzende Roswitha Müller-
Piepenkötter eröffnete den abschließenden
verbandsinternen Teil der diesjährigen
LVV mit dem Tätigkeitsbericht des Ge-
schäftsführenden Vorstandes.

Die Mitgliederzahl von rund 2800 konn-
te im Vergleich zum Vorjahr gehalten wer-
den. Allerdings bestand Einigkeit, dass eine
Erhöhung durch Werbeaktivitäten aller
Mitglieder sehr wichtig ist. Nur ein starker

Verband wird in der Öffentlichkeit gehört
und von den Medien beachtet.

Erfreulich war rückblickend auch das
Ergebnis zu den Wahlen der Richterräte
und des Präsidialrats im Dezember 2002
mit mehr als zwei Dritteln gewählte Vertre-
ter unseres Verbandes in diesen Gremien.

Gegenstand einer Vielzahl von Gesprächen,
Presseerklärungen und Stellungnahmen des
Geschäftsführenden Vorstandes war im ab-
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gelaufenen Geschäftsjahr die Verdeutli-
chung der ablehnenden Position des Ver-
bandes zu den aktuellen finanziellen und
personellen Einsparmaßnahmen. Der Lan-
desverband unterstützt Musterverfahren
gegen die Umwandlung eines arbeitsfreien
Tages in einen Urlaubstag, die (Erhöhung
der) Kostendämpfungspauschale 2002 und
die Versorgungskürzung.

Steigende Kosten und der stetig wach-
sende Anteil der Pensionäre (mit ermäßig-
tem Mitgliedsbeitrag) an der Gesamtmit-
gliederzahl machten trotz erheblicher Ein-
sparbemühungen eine Anhebung des Mit-
gliederbeitrages erforderlich, welche von
der Versammlung schweren Herzens be-
schlossen wurde. Der Vorstand sagte zu,
sich bei dem Bundesverband kurzfristig um
deutliche Einsparungen bei der Deutschen
Richterzeitung, einer großen Kostenposi-
tion, einzusetzen. 

Der Bericht über die Sitzung der Asses-
sorenvertreter-innen aus den Bezirksgrup-
pen vom Vortag war ein gelungenes Wech-
selspiel von Rin Nadine Rheker und R 
Guido Romeleit.

Nadine Rheker

Der stellvertretende Landesvorsitzende
Johannes Schüler berichtete über diverse
aktuelle Fragen aus dem Bereich der
Staatsanwaltschaften. Von allgemeiner Be-
deutung – auch für den richterlichen Be-
reich – dürfte die geäußerte Sorge sein,
dass bei der Umsetzung der PEBB§Y-Er-
gebnisse die eine oder andere Arbeitszeit
kostende Tätigkeit bei den Zählstatistiken
unter den Tisch zu fallen droht. Von daher
gilt weiterhin das Schlagwort: „Zählkarten-
pflege ist genauso wichtig wie Körper-
pflege“.

Nach dem Jahresrück- und ausblick des
verantwortlichen Redakteurs Wolfgang
Fey aus der Redaktionsarbeit unserer Lan-
desverbandszeitschrift „Richter und Staats-
anwalt in NRW “, verbunden mit dem Auf-
ruf zur Mitarbeit bei der journalistischen
Tätigkeit, endete die LVV 2003.

Die Assessorentagung am Vortag der LVV
wurde sehr freundlich und kompetent beglei-
tet von RAG Paul Kimmeskamp (AG Bo-
chum). Es kamen zwölf Assessoren aus dem
Richter- und vier Assessoren aus dem staats-
anwaltschaftlichen Dienst zusammen. 

Allen Beteiligten lag die Transparenz der
behördeninternen Vorgänge am Herzen, dabei
insbesondere bei Personalentscheidungen, wie
den z. T. sehr kurzfristigen Versetzungsent-
scheidungen im richterlichen Bereich, und bei
den Beurteilungen. Es wurde besonders bedau-
ert, dass vielfach Gespräche der Kammervor-
sitzenden mit den Assessoren zu ihren Beurtei-
lungen nur verkürzt oder gar nicht geführt wer-
den, sodass die Bewertungen für die Assesso-
ren zunächst unverständlich bleiben. Es erfolg-
te die Anregung an RiStA, eine Aufstellung
der in der ersten Beurteilung nach sechs Mo-
naten vergebenen Bewertungsstufen zu veröf-
fentlichen und so Unsicherheit abzubauen.

Auch wünschen die Assessoren die Mög-
lichkeit, im Laufe der ersten Jahre vor ihrer
Verplanung an das Landgericht zurückzukeh-
ren und dort auch Erfahrung im Strafrecht
sammeln zu können, bevor eine Entscheidung
zwischen dem AG- oder LG-Bereich für die
berufliche Zukunft getroffen werden muss. 

Weiterhin war es den Assessoren ein Anlie-
gen, dass die jungen Richter zu Beginn ihrer
Tätigkeit am Amtsgericht nicht auf eigens aus
den unbeliebten Tätigkeitsfeldern zusammen-
gestückelte Dezernate gesetzt werden, die noch
dazu über Jahre nur von Anfängern bearbeitet
wurden und oft in einem dementsprechend de-
solaten Zustand sind. 

Gleiches gilt auch für die Belastung der
Assessoren in den Kammern, wo es  gele-
gentlich dazu kommt, dass der Assessor in
der Kammer mehr Endziffern zugeteilt erhält
als der andere Beisitzer. Auch wenn die hohe
Belastung der Assessoren dadurch zu er-
klären ist, dass sie im Ministerium für die Ge-
richte als vollwertige Kräfte von Anfang an
mit einer vollen Stelle gezählt werden, wäre
es wünschenswert, zumindest für eine kurze
Einarbeitungszeit ganz zu Beginn über das
Präsidium oder die Kammervorsitzenden
Ausgleich in der konkreten Arbeitszuweisung
vor Ort zu schaffen.

Zudem sollte der Laufbahnwechsel weiter
gefördert werden.

Wie für alle Richter und Staatsanwälte gilt
auch für die Assessoren: Die Einschränkun-
gen im mittleren Dienst dürften nicht zu Las-

Assessoren tagten

ten der Richter und Staatsanwälte gehen – und
sie tun es faktisch trotzdem. 

Es ist jedoch – gerade für die sich erst einar-
beitenden jungen Kollegen – nicht hinzuneh-
men, dass diese zugleich eine Vielzahl von
Tätigkeiten aus dem Servicebereich in der Ak-
tenführung und im Schreibdienst zu überneh-
men haben. Es sollte auch auf das Bild der Jus-
tiz in der Öffentlichkeit eingewirkt werden, da
sonst auf lange Sicht – wie im mittleren Dienst
bereits zu beobachten – Umorientierungen der
Mitarbeiter zu befürchten sind.

Lobend erwähnt wurde von allen Assesso-
ren ausnahmslos der hohe Grad der Hilfsbe-
reitschaft und Unterstützung der Berufsan-
fänger im Kollegenkreis. Dabei wurde bei
den Richtern die weitere Etablierung von An-
sprechpartnern für die Anfangszeit (sog. „Tu-
toren“) gewünscht, wobei diese aber nach
Möglichkeit zur Förderung des Vertrauens im
täglichen Umgang keine zu enge Bindung an
eines der offiziellen Gremien oder einen der
Verbände signalisieren sollten, sodass dort
unbefangen genau die grundsätzlichen Fra-
gen gestellt werden könnten, die gerade beim
Ausbilder in der Kammer oder beim Gegen-
zeichner bei der StA von den Assessoren eher
ungern gestellt werden. 

StAin Stephanie Kerkering, Köln

Beitragsänderungen
ab 1. 1. 2004
Beiträge für aktive Mitglieder
von 135,00 € auf 156,00 €

Beiträge für Pensionäre
von 105,00 € auf 126,00 €

Hinzu kommen geringe Zuschläge für
die Bezirksgruppenarbeit. Diese und
die neuen Beiträge für Sonderfälle er-
fragen Sie bitte in Ihrem Bezirk oder
auf der Geschäftsstelle in Hamm.

Rechnungsstellungsdatum ist der 1. 2.,
die Abbuchung erfolgt am 1. 3. eines
jeden Jahres.

Richter auf Probe, die im ersten Jahr
nach der Anstellung beitreten, zahlen
für 1 Jahr keinen Beitrag. Im Übrigen
wird der Beitrag ab dem auf den Bei-
tritt folgenden Monat erhoben.
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Auch Richter können nicht alles
DRB NRW gegen Zusammenlegung der Gerichtsbarkeiten

Presseerklärungen

Die offenbar von einer Mehrheit der Bun-
desländer befürwortete Zusammenlegung
der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzge-
richte einerseits und der Arbeits- und or-
dentlichen Gerichte andererseits wird vom
Deutschen Richterbund, Landesverband
NW, entschieden abgelehnt. Der Richter-
bund stimmt darin mit dem JM des Landes
NRW, Wolfgang Gerhards, überein. 

Die Zusammenlegung bringt gravieren-
de Nachteile. Die angeführten Argumente,
z. B. Synergieeffekte und einfachere Orga-
nisation in größeren Gerichten, tragen
nicht. Zunehmend kompliziertere Lebens-
sachverhalte und komplexere rechtliche
Regelungen führen dazu, dass sich  Anwäl-
te immer stärker spezialisieren. Das ist für
Richter im Interesse einer richtigen und
sachgerechten Entscheidung gleicher-
maßen erforderlich. Die Landesvorsitzende
Roswitha Müller-Piepenkötter: „Auch
Richter können sich nicht heute die Fach-

kenntnisse für die Entscheidung von Kör-
perschaftsteuerfragen, morgen für einen
Rentenprozess und übermorgen einen Bau-
genehmigungsantrag erarbeiten. Notwendi-
ge Einarbeitungszeiten werden zwangsläu-
fig die Verfahren verlängern.“

Es ist nicht richtig, dass größere Gerich-
te besser zu organisieren wären. Im Gegen-
teil:  Alle Untersuchungen zeigen, dass Ge-
richte mittlerer Größe weitaus effizienter
arbeiten. Synergieeffekte etwa bei Büche-
reien und Wachtmeisterdiensten lassen sich
bei Unterbringung von mehreren Gerichten
in einem Gebäude erzielen, ohne dass des-
wegen die Eigenständigkeit der Fachge-
richtsbarkeiten aufgegeben werden müsste.
Sind – wie meistens – diese baulichen 
Voraussetzungen nicht vorhanden, treten
Synergieeffekte ohnehin nicht ein. Viel-
mehr müssten dann schwierig zu verwal-
tende Zweigstellen gebildet werden. 

Keine sozialen
Feigenblätter 
auf Kosten der
Pensionäre
Die Landtagsfraktionen von SPD und
B90/Die Grünen wollen die von der Re-
gierung geplante Weihnachtsgeldkür-
zung bei den Beamten des einfachen
Dienstes nicht mitmachen. Das sollen
die Pensionäre durch höhere Kürzungen
bezahlen.

Der Deutsche Richterbund – Landes-
verband NW – begrüßt die Einsicht der
Abgeordneten, dass die Pläne der Lan-
desregierung zur Kürzung des Weih-
nachtsgeldes für Beamte gegen die
Grundsätze angemessener Besoldung
verstoßen.

Unverständlich ist, dass diese Ein-
sicht auf Beamte des einfachen Dienstes
beschränkt wird. Auch die anderen Be-
amten haben Anspruch auf die gleiche
Behandlung.

Hierzu die Landesvorsitzende Ros-
witha Müller-Piepenkötter: 

„Besonders unerträglich ist, dass die
Pensionäre, denen bereits ab September
eine Kürzung ihrer Versorgungsbezüge
zugemutet wird, auch noch die Beibe-
haltung des Weihnachtsgeldes für Be-
amte des einfachen Dienstes bezahlen
sollen.“

Der Deutsche Richterbund – Landes-
verband NW – fordert deshalb die voll-
ständige Ablehnung der Pläne der Lan-
desregierung zur Kürzung des Weih-
nachtsgeldes.

Nur vorsichtige Lockerung des 
Richtervorbehaltes bei DNA-Spuren
Der Landesverband NW des Deutschen
Richterbundes erteilt allen Bestrebungen
und Gesetzesinitiativen eine Absage, die
den genetischen Fingerabdruck als Routi-
nemaßnahme von der Polizei in eigener
Regie durchführen lassen wollen. Der stell-
vertretende Landesvorsitzende Johannes
Schüler: „Den genetischen Fingerabdruck
darf man keinesfalls mit einem konventio-
nellen Fingerabdruck gleichsetzen.“ Aus
diesem Grunde will der Landesverband bei
der Untersuchung von „Täterspuren“ am
Richtervorbehalt festhalten. Bei „Tatort-
spuren“ hingegen hätte er keine Bedenken,
wenn sich der Gesetzgeber dafür entschie-
de, dass in Zukunft die Anordnung der StA
ausreichen soll. Dieser ist ohnehin mit dem
Fall befasst und als Organ der Justiz auch
in besonderer Weise Recht und Gesetz ver-
pflichtet. Die richterliche Kontrolle erfolg-
te dann alleine bei der „Täterspur“.

Die so genannten „Tatortspuren“ werden
an Tatorten bestimmter Straftaten, z. B. bei
Wohnungseinbrüchen, gesichert; dort hin-
terlassen Täter häufig irgendwelche Spu-
ren, die ihre DNA enthalten. Diese werden
sodann mit DNA-Mustern verglichen, die
bei ermittelten Straftätern gewonnen wur-
den. Dies sind die „Täterspuren“, bei denen
es nach den Vorstellungen des Landesver-
bandes NW im Wesentlichen bei der der-
zeitigen Gesetzeslage bleiben soll. 

Zur Vereinfachung des Verfahrens auch
bei „Täterspuren“ und Beibehaltung des
Richtervorbehaltes regt der Landesverband
an, dass der Gesetzgeber die Fälle erwei-
tert, bei denen eine DNA-Analyse stattfin-
den soll. Auf das derzeit erforderliche 
komplizierte Prüfverfahren soll künftig bei
Verurteilung wegen bestimmter Straftaten
zu einer langen Freiheitsstrafe ohne Be-
währung verzichtet werden. 

Der Landesverband NW weist im Übri-
gen darauf hin, dass der genetische Finger-
abdruck nicht die Aussagekraft hat, die ihm
häufig zugemessen wird. Er belegt nur,
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit an ei-
nem bestimmten Gegenstand DNA-Spuren
einer bestimmten Person zu finden waren.
Wie, wann und unter welchen Umständen
sie dorthin gekommen sind, kann man aus
ihnen nicht ablesen. Auch muss in jedem
Einzelfall hinterfragt werden, ob von der
DNA-Spur auf die Täterschaft des Inhabers
des DNA-Musters geschlossen werden
kann, der nicht immer mit dem Spurenleger
identisch sein muss. Hier sind wieder 
herkömmliche kriminalistische Methoden
gefragt. 

Der vollständige Text des Positionspa-
piers kann in der DRB-Geschäftsstelle in
Hamm angefordert werden.
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Aus der StA-Kommission NW

Auf Einladung der Vorsitzenden, OStAin
Dr. Gisela Gold-Pfuhl, tagte die StA-Kom-
mission des Landes NW des DRB am 25. 6.
2003 in Duisburg. Als Gäste begrüßte sie
die Landesvorsitzende RinOLG Roswitha
Müller-Piepenkötter, deren Stellvertreter
und Landesgeschäftsführer  ROLG Jens
Gnisa, den stv. Vorsitzenden der Bezirks-
gruppe Duisburg, StA Jochen Hartmann,
und den stv. Landesvorsitzenden des Bun-
des Deutscher Kriminalbeamter, KHK Rü-
diger Thust.

Zu dem Schwer-
punktthema „DNA –
Spuren – Analyse –
Chancen – Schwie-
rigkeiten“ referierte
Dipl.-Biol. Dr. Ka-
thy Kuntze vom
Landeskriminalamt
NRW in Düsseldorf
über den aktuellen
Stand der Möglich-
keiten der Täterer-
mittlung durch
DNA-Spuren aus
naturwissenschaftli-
cher Sicht. Dabei
ging sie insbesonde-
re auf die vielfälti-
gen Möglichkeiten

der Ablagerung einer Spur auf verschiede-
nen Materialien, die verschiedenen Formen
der Spurensicherung durch Kriminaltechni-
ker als auch auf die zu erzielenden Auswer-
tungsergebnisse ein. Zu den Kapazitäten
des LKA kündigte sie eine möglicherweise
bevorstehende „Öffnung“ des LKA für
sämtliche Spurenauswertungen (Täter- und
Tatortspuren sowie „Altfall-Analysen“) an.

Anschließend entstand eine sehr lebhaf-
te und z. T. kontroverse Diskussion zur Fra-
ge des Richtervorbehalts für die Anord-
nung von DNA-Analysen, auch auf der
Grundlage des von der CDU-Fraktion hier-
zu in den Landtag NW eingebrachten An-
trages.

KHK Thust stellte die Position des BdK
vor: Die DNA-Analyse sei analog der sons-
tigen erkennungsdienstlichen Behandlung
wie etwa der Fingerabdruckspuren zu be-
handeln. Hieraus ergebe sich die Forderung
nach dem kompletten Wegfall des Richter-
vorbehaltes. Eine richterliche Prüfung der
Zulässigkeit der Maßnahme sei in ausrei-
chendem Maße durch die Verwaltungsge-
richte gewährleistet. Außerdem sei eine
ausreichende Kontrolle im Vorfeld der
Maßnahme  durch den „abwägenden Poli-
zeibeamten“ gegeben. Keinem Beamten
könne unterstellt werden, an einer bundes-
weit flächendeckenden Erfassung aller Per-
sonen interessiert zu sein.

Die vorläufige Position der StA-Kom-
mission stellte sich wie folgt dar:

● bei Tatortspuren soll die Anordnung der
Analyse auf den StA übertragen werden;

● bei den sogenannten Altfällen und bei
Täterspuren soll der Richtervorbehalt be-
stehen bleiben;

● der Straftatenkatalog des § 81 g StPO
soll allenfalls maßvoll erweitert werden; 

● sog. Reihenanalysen sollen auf eine ge-
setzliche Grundlage und unter Richtervor-
behalt gestellt werden.

Am 30. 9. 2003 setzte die Kommission
ihre Diskussion zu dem Richtervorbehalt
bei der DNA-Analyse auf der Grundlage
eines von StA Schüler vorgelegten Positi-
onspapiers fort, das inzwischen der Ge-
samtvorstand verabschiedet hat (veröf-
fentlicht auf der Internetseite des Landes-
verbandes: www.drb-nrw.de). 

Die wichtigsten Eckpunkte sind ein
grundsätzliches Festhalten am Richtervor-

behalt. Lediglich im Bereich von Spuren 

i. S. v. § 81 e Abs. 2 StPO, die an Tatorten

gesichert wurden, soll der Richtervorbehalt

nach Ansicht der StA-Kommission zu Guns-

ten einer Anordnungsbefugnis der Staatsan-

waltschaft gelockert werden. Dringend an-

gemahnt wird eine gesetzliche Regelung der

DNA-Massentests, welcher derzeit auf

„freiwilliger“ Basis durchgeführt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Vor-

bereitung der nächsten Wahlen zum Haupt-

personalrat der Staatsanwälte. Der DRB

strebt an, dass jede Behörde auf seiner lan-

desweiten Liste vertreten ist. Die Kandida-

tenliste wird in RiStA vor den Wahlen vor-

gestellt.

Das JMin NW beabsichtigt, im nächsten

Jahr die Pensenberechnung auf der Grund-

lage der Pebb§y-Erhebungs-Werte neu zu

strukturieren. Die dazu notwendigen stati-

stischen Erhebungen werden derzeit in drei

StAen pilotiert. Der DRB wird prüfen, ob

die Ausgangswerte wirklich auf den kor-

rekten Pebb§y-Zahlen basieren und die Er-

hebungen geeignet sind, alle anfallenden

Arbeiten korrekt zu erfassen.

Nach der Justizstatistik 2002 sind die

Eingangszahlen im Verhältnis zu 2001

leicht um 0,2 % zurück gegangen, gegen-

über 2000 ist aber immer noch ein Anstieg

von 2,3 % zu verzeichnen. Dies ist bei den

Pensen und der leidigen Diskussion um die

Arbeitszeitverlängerung zu berücksichtigen.

Änderungen bei Wochen- und 
Lebensarbeitszeit
Zu den Änderungsentwürfen des Landes-
beamtengesetzes und der VO über die 
Arbeitszeit der Beamten im Lande NW
(AZVO) äußert sich der DRB wie folgt:

Die Änderungen des LBG und in den
Entwürfen zur Änderung der AZVO der
Beamten, der Polizeivollzugsbeamten, der
Feuerwehrbeamten und der (beamteten)
Lehrer, mit denen die Wochenarbeitszeit
auf nunmehr durchschnittlich 41 Stunden
in der Woche mit einer altersabhängig er-
mäßigten Erhöhung auf 40 bzw. 39 Stun-
den je Woche festgesetzt wird und die Le-
bensarbeitszeit für bestimmte Beamten-
gruppen heraufgesetzt werden soll, betref-
fen allerdings die Richter und Staatsanwäl-
te des Landes unmittelbar nicht.

Das Arbeitszeitrecht des Landes NW ist
bekanntlich für die Richter und Staatsan-
wälte des Landes nicht anwendbar. Einem

Richter wird die Arbeit nicht in Zeiteinhei-
ten zugeteilt. Für Richter gibt es keine be-
stimmte Arbeitszeit, wie dies nach § 78
LBG für Beamte gilt. Hierüber besteht in
Rechtsprechung und Schrifttum Einverneh-
men. 

Der Richter hat keine Arbeitszeiten ab-
zuleisten, sondern er bestimmt eigenver-
antwortlich, welche Zeit er zur sachgerech-
ten Erledigung seiner richterlichen Ge-
schäfte verwendet. Die Erfüllung der rich-
terlichen Aufgaben und ihre zeitliche Ein-
teilung unterfallen der richterlichen Unab-
hängigkeit. Die richterliche Arbeitsleistung
lässt sich quantitativ relativ leicht und je-
denfalls besser an der effektiven Erledi-
gung der zugewiesenen Geschäfte messen
als an abgesessenen Dienststunden (BVerwG
DRiZ 1988/139; BGH NJW 1989/3221;
Fürst in GKÖD, Band I, Teil 4 Richterrecht
T § 26 Tz. 58 mwN).
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Allerdings ist auch der Richter nicht
zum unbegrenzten Einsatz seiner Arbeits-
kraft verpflichtet. Im Allgemeinen hat er
dies nur während eines der üblichen Ar-
beitszeit entsprechenden Zeitraumes zu
tun. Der zeitliche Umfang seines Arbeits-
einsatzes hat im Allgemeinen nur der für
den öffentlichen Dienst maßgebenden re-
gelmäßigen Arbeitszeit zu entsprechen.

Die Erhöhung der Wochenarbeitszeit bei
den beamteten Bediensteten darf im rich-
ter- und staatsanwaltschaftlichen Bereich
nicht in der Vorgabe eines – politisch – be-
stimmten Zieles bestehen, nämlich in dem
Abbau eines bestimmten Stellenkontin-
gents, für das die Erhöhung der Arbeitszeit
durch den vorliegenden Änderungsentwurf
zum LBG eine willkommene Rechtferti-
gungsfunktion besitzt. Für derartige, in
ihren negativen Ergebnissen für die Recht-
sprechungstätigkeit schon vorbestimmte
Überlegungen sind die Richter um der ef-
fektiven Rechtsschutzgewährung willen in
den durch Art. 19 Abs. 4,  20 Abs. 3,  92
und 97 GG gezogenen Rahmen nicht zu
gewinnen.

Die geplanten Änderungen des Arbeits-
zeitrechts führen dazu, dass eine schemati-
sche Umsetzung der erhöhten Arbeitszeit in
Gestalt von Stellenkürzungen in der Justiz
ihre Arbeitsfähigkeit und ihre Aufgabener-
ledigung massiv beeinträchtigt.

Art. 19 Abs. 4 GG garantiert einen grund-
rechtlichen Anspruch auf effektiven, 
hoheitlich organisierten Rechtsschutz – in
der Sache und in der Zeit – (vgl. Lorenz,
AöR 105, [1980], 623). 

Wegen der Vielzahl der von ihr bewäl-
tigten Aufgaben hat die Justiz bereits in der
Vergangenheit in allen Bereichen mit Über-
last gearbeitet. 

Die Richter des Landes leisten bereits
seit langem eine durchschnittliche wöchent-
liche Arbeitszeit von 45 Stunden (Staatsan-
wälte sogar 48 Stunden), wie sich aus der
vor kurzem abgeschlossenen Organisati-
onsuntersuchung der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit und der Staatsanwaltschaft
durch das Beratungsunternehmen Arthur
Andersen aus dem Jahre 2002 unzweifel-

haft ergibt (PEBB§Y, vgl. Kurzfassung des
Gutachtens in der DRiZ 2002/ 284 ff.). Für
das Jahr 2000 haben die Gutachter für den
von den vorhandenen Richtern erledigten
Geschäftsanfall bezogen auf die übliche
Arbeitszeit einen Personalmehrbedarf von
etwa 16 % ermittelt (vgl. Gutachten a.a.O.
S. 288). 

Die festgestellte hohe zeitliche Inan-
spruchnahme der Richter der ordentlichen
Gerichtsbarkeit und der Staatsanwälte gilt
auch für die Richter der Fachgerichtsbar-
keiten.

Für die Finanzgerichtsbarkeit des Lan-
des NW und des Freistaates Bayern sind in
der Organisationsuntersuchung der richter-
lichen Geschäfte in den Jahren 1996/1997
hinsichtlich des zeitlichen Einsatzes ver-
gleichbare eindeutige Ergebnisse sachver-
ständig festgestellt worden. Das Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen WIBERA hat
im Gutachten für die Finanzgerichtsbarkeit
vom Mai 1997 für das Land NW eine
durchschnittliche Wochenarbeitszeit von
44,6 Stunden (Mittelwert) festgestellt (vgl.
WIBERA – Gutachten von Mai 1997, S.
185 ff.). Zu dieser Feststellung haben die
Gutachter u. a. ausgeführt:

„Eine der Ursachen mag sein, dass es
zum Spezifikum geistiger Arbeit gehört,
dass Beginn und Ende nicht wie etwa bei
manuellen Tätigkeiten exakt bestimmbar
sind, zumal die richterliche Tätigkeit eine
förmliche Bindung an feste Dienstzeiten
nicht kennt[. . .] Dass die ermittelte Arbeits-
zeit jedenfalls den Ist-Zustand wiedergibt,
mag auch daraus erhellen, dass die Häufig-
keitsverteilung sich nicht gleichmäßig über
das gesamte Spektrum erstreckt, sondern
sich deutlich um den Mittelwert gruppiert.“

Richter und Staatsanwälte leisten also
für das Land und seine Bürger-innen  schon
lange (wöchentliche) Dienstzeiten in einem
Umfang, an den die Landesregierung die
beamteten Bediensteten des Landes durch
die geplanten Änderungen des Arbeitszeit-
rechts für die Zukunft erst noch heran-
führen will, ohne aber nach der Reform das
Ausmaß des Arbeitszeiteinsatzes des Rich-
ters bzw. Staatsanwalts auch nur annähernd
zu erreichen. 

II.

Die Justiz verfügt über keine Kapazitä-
ten mehr, um die von der Landesregierung
geplanten Änderungen in den Stellenplä-
nen im Justizbereich umzusetzen. Daher ist
die in dem Änderungsentwurf des LBG
und der AZO zum Ausdruck kommende
Vorstellung, mit einer Arbeitszeiter-
höhungsmaßnahme die Haushaltssanierung
voranzutreiben, für den Bereich der richter-
und staatsanwaltschaftlichen Geschäfte un-
möglich und deshalb abzulehnen.

Die Vorstellungen der Landesregierung
widersprechen darüber hinaus krass dem
eingeleiteten Prozess der Justizmodernisie-
rung im Sinne einer effizienten und qualita-
tiv hochwertigen Erledigung der richterli-
chen Geschäfte. Qualität in der Justiz lässt
sich nicht allein durch Geld sichern,
aber durch Geldmangel und Stellenero-
sion wird sie ernstlich gefährdet werden.

Landesregierung und Parlament haben
für eine aufgabengerechte Finanzausstat-
tung der Justiz Sorge zu tragen. Bei der ak-
tuellen Finanzausstattung der Justiz werden
von der Landesregierung zu Unrecht erheb-
liche Effizienzreserven vermutet. 

III.

Der Deutsche Richterbund hält die vor-
gesehene Erhöhung der Arbeitszeit jeden-
falls für den geplanten Zeitpunkt auch ins-
gesamt für sachlich nicht angemessen. Die
Heraufsetzung der Arbeitszeit für die be-
amteten Bediensteten des Landes kann
nämlich nicht isoliert von den bisher ge-
troffenen Maßnahmen im Besoldungs- und
Versorgungsrecht beurteilt werden. 

Der Deutsche Richterbund verkennt nicht,
dass die Haushaltssanierung des Landes 
eine zentrale Aufgabe darstellt. Diese Auf-
gabe muss aber unter Einbeziehung aller
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, 
also der Tarifbediensteten und der Beam-
ten, in Angriff genommen werden. Das 
besondere Treueverhältnis verpflichtet
die Beamten nicht dazu, mehr als andere
zur Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte beizutragen (BVerwGE 117,
305 = DVBl. 2003, 726). Die Pläne der



10 6/2003

Landesregierung zur Arbeitszeiterhöhung
allein bei den Beamten bedeuten eine
höchst einseitige Lastenverteilung, die we-
gen ihrer Unausgewogenheit und Un-
gleichbehandlung nicht widerspruchslos
hingenommen werden kann. 

Ein solches Vorhaben des Dienstherrn

widerspricht damit zugleich dem überkom-
menen, verfassungsrechtlich garantierten
Grundsatz der beamtenrechtlichen Fürsor-
gepflicht des Dienstherrn. 

Der Deutsche Richterbund lehnt aus die-
sen Gründen die vorgesehenen Änderungen
des Arbeitszeitrechts entschieden ab. ●

Aus dem Hauptrichterrat

Sicher nicht zum letzten Mal: Pebb§y
Die Bewertungszahlen für den Personalbe-
darf bei Richtern und Staatsanwälten waren
erneut Gegenstand der Erörterungen in der
Vierteljahresbesprechung mit dem JM. Be-
rechnungen der OLGe aufgrund der bereits
festlegten Pensenzahlen für den FGG-Be-
reich hatten erheblichen Minderbedarf er-
geben, den wir in der Praxis nicht nach-
vollziehen können. 

Der Hauptrichterrat (HRR) hat von An-
fang an beanstandet, dass nicht Zahlen für
einzelne Geschäfte herausgegriffen werden
dürfen, da die Präsidien dann nicht mehr
die Möglichkeit haben, die Ungenauigkei-
ten der bisherigen Zahlen auszugleichen.
Bei den Zahlen für das Handelsregister 
ergab sich darüber hinaus sehr schnell, dass
die bundeseinheitliche Zählung Unter-
schiede der Handhabung (Vorverfügung

durch Rechtspfleger in Bad.-Württ.) nicht
ausreichend berücksichtigte und außerdem
die vorgesehene Zählweise nicht dem Gut-
achten entsprach. Auch aufgrund unserer
Intervention wurde die neue Bewertungs-
zahl für NRW von 9800 auf 7500 herab-
gesetzt und die Anweisung zur AktenO 
geändert.

Die Validität der bisherigen Berechnun-
gen zur Ermittlung des Personalbedarfs
scheint zweifelhaft. Der HRR hat bereits
darauf hingewiesen, dass die Berechnungs-
grundlage für den Personalbedarf in HRB-
Sachen deshalb ungenau ist, weil die be-
sonders starken Monate August und De-
zember nicht erfasst sind. Der HRR ist an
Hinweisen zu weiteren konkreten Umstän-
den, die nicht berücksichtigt sind, interes-
siert. Dagegen macht es keinen Sinn, die
Pebb§y-Zahlen anzugreifen. Sollten diese
falsch sein, müssen wir die Kolleg-inn-en
beschimpfen, die nicht richtig aufgeschrie-
ben haben.

Hinsichtlich der zukünftigen Personal-
zuweisungen hat der Minister im HRR An-
fang November Folgendes versichert:

a) Die Berechnungen der OLGe zu den
FGG-Pensen würden nicht Grundlage der
Personalzuweisungen im nächsten Jahr.

b) Es werde keine Personalzuweisung ge-
ben, die nur teilweise auf Pebb§y-Zahlen
beruht. Zum 1. 1. 2004 würden die Basis-
zahlen (d. h. die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit pro Geschäft) für alle Geschäfte
von der JuMiKo-Kommission festgelegt.
Nur diese Basiszahlen würden bundesweit
festgelegt, danach werde jedes Land auf-
grund der landesspezifischen Arbeitszeit
die Bewertungszahlen (Pensen) ermitteln,
dabei sollen noch einmal eine Plausibi-
litätskontrolle stattfinden und die Zahlen
nicht ungeprüft übernommen werden.
Dann müsse der tatsächliche Geschäftsan-
fall erhoben werden und frühestens 2005
könne die Zuweisung nach den neuen Be-
rechnungen erfolgen.

c) Die am 18. 7. 2003 in einem Schreiben
an die OLG-Präsidenten erwähnten KfH-
Bewertungszahlen, die genau den von den
Pebb§y-Gutachtern genannten Zahlen ent-
sprechen, seien nicht gültig. Es sei da die
Arbeitszeit in NRW nicht berücksichtigt
worden. Auch diese Zahlen sollen in 2004
neu ermittelt werden.

Abteilungsleiter Kamp der Abteilung I
hat dem HRR angeboten (was sofort ange-
nommen worden ist), die Berechnungen
und die Berechnungsmethode detailliert zu
erläutern, sobald alle Basiszahlen vorlie-
gen, und die Berechnungsgrundlagen zur
Verfügung zu stellen.

Es wird dann überprüft, 

ob alle Arbeiten erfasst sind, z. B. die
Verwaltungstätigkeit der einzelnen Richter,
die nicht einem bestimmten Verfahren zu-
geordnet werden konnte, obwohl sie bei der
Aufzeichnung mit erhoben worden ist. Das
sind etwa Gespräche mit Kollegen und
Mitarbeitern der Service-Einheit über aktu-
elle Organisationsfragen, Probleme mit der
EDV und deren Lösung = störungsbeding-
te Unterbrechungen, Präsidiumstätigkeit,
Geschäftsverteilung im Spruchkörper, Be-
richte, Stellungnahmen zu Gesetzgebungs-
vorhaben pp., Personalvertretungen, Aus-
bildung, interne und externe Fortbildung,
Tätigkeiten in Grundbuch-, Vereinsregi-
stersachen, persönliche und sachliche Ver-
teilzeiten, 

und ob Besonderheiten und Veränderun-
gen berücksichtigt sind, z. B. die ZPO-Re-
form, das Gewaltschutzgesetz, die erwei-
terten Eildienstzeiten.

Wichtig für eine korrekte Ermittlung des
Personalbedarfs ist, dass alle Kollegen die
zurzeit im Test bei einigen Gerichten dem-
nächst an Stelle der Zählkarten landesweit
eingeführten Zählblätter sorgfältig ausfül-
len bzw. das Ausfüllen durch die Service-
Einheit überwachen, da in Zukunft nicht
mehr jede Zivil- oder jede Strafsache
gleich zählt, sondern unterschiedliche 
Basiszahlen zugrunde gelegt werden. Die
Personalbemessung hängt dann z. B. davon
ab, wie hoch der Anteil bestimmter Zivil-
sachen, etwa Verkehrsunfall-, Bau- oder
Arzthaftungssachen, im Vergleich zu sons-
tigen Zivilsachen ist.

Roswitha Müller-Piepenkötter
HRR-Vorsitzende
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Erfahrungsbericht aus Köln

Der neue Eildienst
Das BVerfG urteilte: Zumindest zur Tages-
zeit muss ein Richter für Eilfälle erreichbar
sein.

Das AG Köln handelte: Als „Speerspitze
der Innovation“ ist seit dem 1. 7. 2003 ein
Eildienst von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr einge-
richtet. Zu den üblichen Geschäftszeiten
werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr wird
er vom geschäftsplanmäßig zuständigen
Richter wahrgenommen. Für die Zeit von
werktags 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00
Uhr bis 21.00 Uhr sowie samstags/sonn-
und feiertags wird er von den „WauRis“
wahrgenommen: In Absprache mit den auf-
sichtsführenden Richtern des AG hat das
Präsidium die Liste Bereitschaftsdienst III
aufgestellt, wonach in wöchentlichem
Wechsel, beginnend montags um 16.00 Uhr
und endend am darauffolgenden Montag
um 8.00 Uhr, die WauRis diesen Bereit-
schaftsdienst wahrnehmen, neben ihren sons-
tigen Dienstgeschäften, ohne Entlastung.

In den ersten zwei Monaten wurden
Gerüchte laut, es würden WauRi-Stellen
wieder zurückgegeben.

Was ist passiert? Nachdem Polizei und
StA vom neuen Bereitschaftsdienst III er-
fahren haben, wird dort die Parole ausgege-
ben: „Es gibt keine Gefahr im Verzuge
mehr; immer erst den Richter fragen.“ Ob
Polizeibeamte, die eine Blutspur verfolgen,
die vor einer verschlossenen Wohnungstür
endet (ein klarer Fall von Gefahr im Ver-
zug), ob die StA, die die Beschlagnahme
bereits sichergestellten Heroins beantragt
(ein Fall des § 111 c II StPO) oder die Po-
lizei, die die Genehmigung der Ingewahr-
samnahme volltrunkener Obdachloser be-
antragt (ein Fall des § 36 I S. 2 PolGNW),
in jedem Fall wird vorher der Bereit-
schaftsrichter angerufen, der – ausgestattet
mit einem Diensthandy und einem Notfall-
koffer mit Kommentaren von StGB, StPO
und PolG – bereitsteht entweder an seinem
dienstlichen oder an seinem häuslichen Ar-
beitsplatz. Unterstützungskräfte des

B.u.K.-Dienstes werden nicht eingesetzt;
das Gerichtsgebäude schließt weiterhin
werktags um 20.00 Uhr, obwohl der Bereit-
schaftsdienst erst um 21.00 Uhr endet.
Zwischen 20 und 30 Anrufe pro Woche
stürmen in den frühen Morgen- und späten
Nachmittagsstunden auf den jeweiligen
Bereitschaftsrichter ein. 

So konnte es nicht weitergehen: In
mühevollen Gesprächen zwischen der AG-
Verwaltung und der Leitung von StA und
Polizei wird dann folgendes Einvernehmen
erzielt:

1. In StPO-Sachen hat die Polizei wei-
terhin zuerst die StA zu informieren. Diese
entscheidet, ob ein Antrag beim Richter ge-
stellt oder Gefahr im Verzug von der StA
bejaht wird.

2. Sofern der Richter dies wünscht, sind
ihm schriftliche Anzeigen bzw. Anträge zu-
zufaxen (was am häuslichen Schreibtisch
aber nicht bei jedem Kollegen möglich ist).

3. Ingewahrsamnahmen bis zu zwei
Stunden bedürfen keiner richterliche Ge-
nehmigung (betrifft insbesondere randalie-
rende Fans im Müngersdorfer Stadion).

Fazit: Die Zahl der Anrufe ist zwar deut-
lich zurückgegangen, die zeitliche Belas-
tung jedoch bleibt. Es ist nicht damit getan,
eingehende Anrufe als Gs-Sachen zu
zählen (also aktenmäßig einzutragen), denn
der gesamte Wochenablauf ist gestört, übri-
gens nicht nur für den Bereitschaftsrichter,
sondern auch für seine Familie; miss-
trauisch guckt jeder auf das Diensthandy:
„Klingelt es oder gibt es Ruhe?“

Der EuGH hat Recht: Bereitschafts-
dienst ist Arbeitszeit! Den Amtsgerichten
müssen mehr Richterkräfte zugewiesen
werden, damit die Präsidien die Dezernate
der Bereitschaftsrichter etwas kleiner
schneiden können. Denn das JMin, das den
Erlass in Kraft setzt, ihn aber erst nach ei-
nem Jahr auf seine personellen Auswirkun-
gen überprüfen will, kann sich nicht aussu-
chen: Dem BVerfG folgen wir, der EuGH
jedoch interessiert uns nicht!

Es steht jetzt schon fest: Bereitschafts-
dienst ist Arbeitszeit.

Katharina Wippenhohn-Rötzheim

Wir gratulieren
zum Geburtstag: 
Januar/Februar
2004
Zum 60. Geburtstag
1. 1. Heinz Wilhelm Hoefken
3. 1. Eduard Güroff
4. 1. Udo Poetsch
6. 1. Folker Nießalla

14. 1. Dr. Wolfram Schnorr
15. 1. Franz-Josef Bornefeld
17. 1. Hans Brauner
18. 1. Hayo Schmitz-Salue
21. 1. Lieselotte Fischbach
22. 1. Manfred Kruppa
11. 2. Wolfgang-Heinrich Vincke
13. 2. Friedrich Faber,

Ursula Kueker
16. 2. Ulrike von Dellingshausen

Zum 65. Geburtstag
2. 1. Erik Schwan
6. 1. Dr. Heinz Helling
8. 1. Helmut Hohage
9. 1. Helmut Riechmann

18. 1. Dr. Ralf Theile
23. 1. Hermann Faulhaber
26. 1. Winfried Kohlmann
4. 2. Dietrich John
7. 2. Peter Durst

18. 2. Elmar Finger
26. 2. Eva-Maria Schulten

Zum 70. Geburtstag
11. 1. Walter Schmitz
24. 1. Horst Schneider
25. 1. Heinrich Potthoff
8. 2. Heinz Kerpen

22. 2. Friedhelm Oldenburg
28. 2. Wilfried Fuetterer

Zum 75. Geburtstag
6. 1. Hans Leo Beul

12. 2. Helmut Steinke

und ganz besonders
5. 1. Dr. Paul Buechting (78 J.),
9. 1. Franz Dierks (92 J.)

Kurt Speck (81 J.)
11. 1. Dr. Herbert Wein (87 J.)
12. 1. Egon Safarovic (78 J.)
14. 1. Dr. Kuno Nowak (88 J.)
18. 1. Dr. Josef Schmitz (96 J.)
24. 1. Hans-Lothar Huelsberg (81 J.)
28. 1. Wolfgang Beitlich (79 J.),

Hildegard Dornhoff (76 J.)
4. 2. Helmut Schacher (79 J.)
5. 2. Gerhard Roedding (82 J.),

Dr. Fritz Solbach (84 J.)
7. 2. Dr. Christian-Dietrich Breuer (78 J.),

Albert Gallander (91 J.)
8. 2. Dr. Helmut Sonnekalb (90 J.)

13. 2. Friedhelm Krems (88 J.)
23. 2. Herbert Pruemper (78 J.)
26. 2. Dr. Horst Lichtenberg (77 J.)
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Anerkennung von Ausbildungszeiten
I. Rechtsgrundlagen

Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit berech-
net.

Der Ruhegehaltsatz wird aufgrund der
ruhegehaltfähigen Dienstzeiten ermittelt.
Die bisher zurückgelegten ruhegehaltfähi-
gen Vordienstzeiten stehen unter einem ge-
setzlichen Vorbehalt (keine Rechtsände-
rungen, etc.). Das gilt namentlich für die
sog. Kannzeiten, also für die Vordienstzei-
ten, die nach geltendem Recht als Sonstige
Zeiten (§ 11 Beamtenversorgungsgesetz –
BeamtVG, z.B: Tätigkeit als Rechtsanwalt,
Notar vor Berufung ins Richterverhältnis)
oder als (vorgeschriebene) Ausbildungszei-
ten (§ 12 BeamtVG, also Zeiten der prakti-
schen Ausbildung oder eines Hochschul-
oder Fachhochschulstudiums – die Min-
destzeit) mit einer Höchstdauer angerech-
net werden können. 

Die Berücksichtigung dieser Zeiten er-
folgt aufgrund der Verwaltungsvorschriften
zum BeamtVG v. 3. 11. 1980 (GMBl Nr.
35/1980). So beträgt seit dem 1. 7. 1997 die
maximale Berücksichtigung der Ausbil-
dungszeiten einschließlich Prüfungszeit
nur noch drei Jahre. 

Vorher betrug die Mindestzeit, z. B: bei
der Hochschulausbildung eines Juristen 
41/2 Jahre einschließlich Prüfungszeit.

Keine praktischen Ausbildungszeiten
nach § 12 BeamtVG sind allerdings die
Zeiten des Referendardienstes. Da diese
Zeiten bisher (bis zur Schaffung des öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses
für Rechtsreferendare im Jahre 1999) im
Beamtenverhältnis auf Widerruf verbracht
worden sind, handelt es sich um eine Sta-
tusdienstzeit nach § 6 BeamtVG, die zwin-
gend zu berücksichtigen ist.

II. Anwendungsbereich
1. Altes Recht ist für diejenigen Richter

übergangsweise weiterhin anwendbar, die

am 1. 1. 1992 in einem Richter- oder 
Beamtenverhältnis gestanden haben (§ 85
Abs. 1 Satz 2 BeamtVG). In diesen Fällen
werden also bei Richtern 41/2 Jahre des Stu-
diums berücksichtigt. Die Änderung des 
§ 12 BeamtVG zum 1. 7. 1997 bleibt für
diesen Personenkreis außer Betracht, auch
wenn sie noch nicht in den Ruhestand ge-
treten sind.

2. Die Neuregelung (also nur noch 3 Jah-
re für Zeiten eines Hochschulstudiums) gilt
für alle Richter, die nach dem 1. 1. 1992 in
den Richterdienst eingetreten sind und bei
denen der Versorgungsfall nach dem 30. 6.
1997 eingetreten ist oder eintreten wird. 

3. Aus den Übergangsregelungen wird
der gesetzliche Änderungsrahmen ersicht-

Der 15. Deutsche Familiengerichtstag
An gewohnter Stätte in Brühl fand vom 17.
bis 20. 9. 2003 der 15. Deutsche Familien-
gerichtstag statt mit den Plenarvorträgen
und den 24 Arbeitskreisen, einer Podiums-
diskussion am Schlusstag und daneben
dem einen oder anderen geselligen Beisam-
mensein und dem fruchtbaren Austausch
der mit dem Familienrecht befassten unter-
schiedlichen Berufsgruppen.

Die Familienrechtler waren nach der
Eröffnung durch den im letzten Jahr neu
gewählten Vorsitzenden des DFGT, ROLG
Dr. Brudermüller aus Karlsruhe, und Be-
grüßungsworten von JM Gerhards ge-
spannt auf den Festvortrag von BJMin 
Brigitte Zypries, unter dem Thema*: „Das
Familienrecht – Wegweiser für eine mo-
derne Gesellschaft oder Wahrer über-
holter Lebensmodelle?“ „Weder noch“,
wollte man spontan antworten, jedoch soll-
te das Familienrecht eher im ersteren Sin-
ne, mit seiner wegweisenden Funktion ge-
zeigt werden. In der Tat hält das BMJ eini-
ge Pläne bereit, von denen die beiden wich-

lich, in dem der Gesetzgeber sich auch
künftig wird bewegen müssen. 

Die Vorstellung aber, durch einen Antrag
an das LBV zum jetzigen Zeitpunkt die
Ausbildungszeiten nach geltendem Recht
durch einen Anerkennungsbescheid fest-
schreiben zu lassen, hat schon immer dem
System des Versorgungsrechts widerspro-
chen; andernfalls wären die Übergangsvor-
schriften aus Anlass der Änderung des Be-
amtVG auch sinnlos. Einem Anerken-
nungsbescheid kommt hinsichtlich der an-
erkannten Vordienstzeiten lediglich Be-
weisfunktion zu. Der Bescheid steht aber
unter dem immanenten Gesetzesvorbehalt
einer gleichbleibenden Gesetzeslage.

Die Frage also, ob eine solche Anerken-
nung Bestandsschutz gewähren würde, ist
eindeutig zu verneinen.

RFG Hans Wilhelm Hahn, Düsseldorf 

tigsten hier stichwortartig wiedergegeben
werden sollen:

● Geplant ist das „große Familienge-
richt“, das nicht nur die heutigen Famili-
ensachen, sondern alle Familienvermö-
genssachen (von den allgemeinen Zivilpro-
zessabteilungen) und alle Familienvor-
mundschaftssachen (von den Vormund-
schaftsgerichten) übernehmen soll („Ein
Fall, ein Verfahren“).

● Das Verfahren soll künftig einheitlich
geregelt werden, und zwar nicht in der
ZPO, wie es an sich die Tendenz der letzten
Zeit war (z. B. § 621g ZPO), sondern im
FGG. Dort soll das Familienverfahren nach
den Vorstellungen des BMJ (zunächst noch
als „Diskussionsvorschlag“) als besonderer
Teil geregelt werden. Es soll allerdings bei-
spielsweise in Unterhalts- oder Zugewinn-
ausgleichsprozessen nicht die Amtsermitt-
lung eingeführt werden, sondern etwa ein
Versäumnisurteil weiter möglich sein. 

Rhetorischer Höhepunkt der Tagung war
zweifelsfrei der von Prof. Dr. Diederichsen
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gehaltene Vortrag zur „Tragfähigkeit des Surrogationsgedan-
kens im Unterhaltsrecht“, in dem der Referent sich mit origi-
nellen Vergleichen und verblüffenden etymologischen Herlei-
tungen mit der neuen Rechtsprechung des BGH zur Bemessung
des Ehegattenunterhalts auseinandersetzte. Mehr den Blick in
die Zukunft richtete Prof. Dr. Martiny mit seinem Vortrag „Ers-
te Schritte zu einem einheitlichen Familienrecht in Europa“.
Am Schlusstag fand dann noch unter der Leitung des Ehrenvor-
sitzenden Prof. Willutzki eine interessante und ansprechende
Podiumsdiskussion statt zu dem Thema: „Ehe – Lebenspart-
nerschaft – Lebensgemeinschaft. Wie leben wir morgen?“. 

Die eigentliche sachliche (Klein-)Arbeit wurde währenddes-
sen geleistet in den 24 Arbeitskreisen, die mit ihren Ergebnissen
Einfluss auf die Rechtsentwicklung nehmen möchten. Die Er-
gebnisse werden demnächst in der FamRZ wie auch in dem üb-
lichen Tagungsband veröffentlicht.

Dass der Familiengerichtstag in diesem Jahr mit „nur“ rund
450 Teilnehmern und Gästen eine etwas kleinere Beteiligung
hatte als die vergangenen Tagungen, mag nicht zuletzt an dem in
der gleichen Woche terminierten wichtigen Richter- und Staats-
anwaltstag in Dresden gelegen haben.

Für den kommenden 16. DFGT, der wiederum in Brühl statt-
finden soll, ist jedenfalls allen am Familienrecht interessierten
Kolleg-inn-en nicht nur zur Weiterbildung eine Teilnahme sehr
zu empfehlen.

*Die Rede im Volltext: unter www.bmj.bund.de

ROLG Dr. Frank Klinkhammer, Düsseldorf

Justiz und Wirtschaft – 
ein Nachschlag 
zum Ministergrußwort
Den Teilnehmern am verbandsöffentlichen Teil der LVV klingt
die Mahnung unseres JM noch im Ohr: Wir sollten vorsichtig
sein, die Frage der Besoldungskürzung zu offensiv anzugehen,
weil man uns in der Öffentlichkeit nicht verstünde. Vielmehr
sollten wir froh sein, dass wir sichere Arbeitsplätze hätten und
überhaupt: In der gewerblichen Wirtschaft sei der Arbeitsdruck
wesentlich höher! Wir haben uns daran gewöhnt, mit der ge-
werblichen Wirtschaft verglichen zu werden, obwohl der Ver-
gleich hinkt. Aber gut: Spielen wir mal das Spiel mit!

In Anwaltskanzleien, die etwas auf sich halten, werden die
Mandanten in eigens eingerichteten Konferenzzimmern emp-
fangen. Bei uns sieht es anders aus: Da müssen Kollegen Sit-
zungen auf Dienstzimmern abhalten, und der Hausherr wird sich
nicht selten fragen, ob er die Zeichnung seiner Jüngsten jetzt
tatsächlich an die Wand hängen soll. Wer zeigt zu viel Privates
schon gern dem Recht suchenden Bürger. Außerdem lebt die Ak-
zeptanz der Maßnahmen der Dritten Gewalt auch von einer
würdevollen Umgebung. Dass die Flure vor den Dienstzimmern
nicht darauf ausgelegt sind, dass dort Parteien und Zeugen auch
mal eine längere Zeit ohne Sitzgelegenheit und ohne Heizung
auf den Termin oder den Beginn der Vernehmung warten müs-
sen, lässt sich nur schwer mit dem Versuch in Einklang bringen,
die Rechtsgewährung als Dienstleistung zu vermarkten.

In der gewerblichen Wirtschaft konzentrieren Kräfte im mitt-
leren und höheren Management die Arbeitskraft auf die Aufga-
ben, für deren Erledigung sie eingestellt und gut bezahlt werden.
Einfachere Tätigkeiten werden betriebswirtschaftlich günstiger
auf weniger gut bezahlte Kräfte delegiert. Wir hingegen be-
schäftigen uns zunehmend mit Aufgaben, für deren Erledigung
es keiner zwei juristischen Staatsexamina bedarf. Dass ein
Staatsanwalt Akten selbst foliieren und Richter und Staatsan-
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wälte zunehmend selbst Langtexte selbst
schreiben, ist – mit den Vokabeln der Wirt-
schaft gesprochen – eine Verschwendung
von personellen Ressourcen. Um gleich ei-
nem Vorhalt zu begegnen: Es geht nicht
darum, uns der Neuorganisation wenig effi-
zienter Arbeitsabläufe zu widersetzen. Es
mag auch Situationen geben, in denen
Richter und Staatsanwälte vorübergehende
Überlastungen von Mitarbeitern mit Mehr-
einsatz auszugleichen versuchen. Dies darf
aber nicht der Regelfall sein! Tatsächlich
ist es aber gängige Praxis, dass Texte selbst
geschrieben werden müssen, um zeitnahe,
teilweise fristgebundene Entscheidungen
treffen zu können. Die Zeit, in denen sich
Richter und Staatsanwälte mangels besetz-
ter Geschäftsstellen selbst die Akten zu-
sammensuchen, geht für Ermittlungs- und
Entscheidungstätigkeit verloren. Ein Perso-
nalvorstand, der solche Zustände in der ge-
werblichen Wirtschaft duldete, wäre bin-
nen kürzester Zeit seinen Posten los!

Berufsanfänger in Wirtschaftsunterneh-
men werden oft in der Personalplanung
nicht vollständig bewertet, weil es auf der
Hand liegt, dass ihre Produktivität erst mit
zunehmender Einarbeitung wächst. Einem
jungen Anwalt mutet man – in gut geführ-
ten Kanzleien – nicht vom ersten Tag des
Berufslebens zu, selbst so große Umsätze
zu fahren, dass er sich selbst trägt und für
die Sozietät noch Gewinne abwirft. Nur in
der Justiz wird vom Anfänger die Übernah-
me voller – teilweise wegen der jahrelan-
gen Besetzung durch Berufsanfänger ange-
wachsener – Dezernate verlangt. Die Ein-
bindung in den Kammerverband und die
reduzierte Tätigkeit als Einzelrichter helfen
nur wenig. Schonender Umgang mit den
Nachwuchskräften, dem zukünftigen Rück-
grat des Unternehmens, sieht anders aus!
Wer angesichts der Arbeitsbelastung  der
Assessoren bei Gericht und StA den „Ar-
beitsdruck in der Wirtschaft“ bemüht, um
dem Unmut gegen die Besoldungskürzung
zu begegnen, hat sich mit der Situation der
Berufseinsteiger in der Justiz lange nicht
mehr konkret auseinander gesetzt.

Es erscheint bequem, die Justiz unter
Hinweis auf modernere Abläufe „in der
Wirtschaft“ auf Trab bringen zu wollen.
Wer dieses Argument strapaziert, möge
dann aber bitte nicht auf halbem Wege an-
halten. Oder er möge sich überlegen, ob be-
stimmte Entscheidungen, die wir täglich zu
treffen haben, wegen ihrer Bedeutung viel-
leicht besser doch nicht unter einem sol-
chen „Arbeitsdruck“ getroffen werden soll-
ten, wie er leider im gewerblichen oder
freiberuflichen Bereich häufig anzutreffen
ist. RLG Thomas Falkenkötter, AC

Vollstreckungs- und insolvenzrechtliche
Gesichtspunkte bei Unterhaltsschulden

Problemstellung
Ist ein Unterhaltsschuldner hoffnungslos
überschuldet, soll dieser nach zunehmen-
der Meinung – so auch der betreffende Ar-
beitskreis auf dem diesjährigen Familien-
gerichtstag – so behandelt werden können,
als habe er ein Insolvenzverfahren mit
Restschuldbefreiung eingeleitet. Weil der
laufende Unterhalt nicht Insolvenzforde-
rung sei, könnten die Unterhaltsgläubiger
in diesem Fall bei der Vollstreckung auf die
Beträge zwischen der Pfändungsgrenze des
– für das Insolvenzverfahren geltenden –
§ 850c ZPO und dem – nach Düsseldorfer
Tabelle (DT) niedrigeren – Selbstbehalt
von 730 bzw. 840 € zurückgreifen und da-
durch eine Besserstellung ihres Unterhalts
gegenüber Drittschulden erreichen. Inso-
weit müssten Drittschulden auch schon für
die Zeit vor der Urteilsverkündung außer
Ansatz bleiben.

Rechtliche Beurteilung
Fraglich erscheint zunächst, ob es sinnvoll
erscheinen kann, einem Unterhaltsschuld-
ner, um schon bei der materiellrechtlichen
Unterhaltsfestsetzung Zwangsvollstre-
ckungsrecht anwenden zu können, – mit al-
len Konsequenzen, die damit zusammen-
hängen – „die Flucht in die Insolvenz“ an-
zuraten. Denn ihn fiktiv so behandeln zu
können, setzt voraus, dass man von einer
unterhaltsrechtlichen Obliegenheit zur
Einleitung eines Insolvenzverfahrens aus-
geht. Es ist aber nicht jedermanns Sache,
sich schon bei der Begründung von Unter-
haltsverpflichtungen Zukunftsbewältigung
nur noch auf der Ebene von Zwangsvoll-
streckungen und in Form eines Insolvenz-
verfahrens vorzustellen oder darüber zu
spekulieren, welcher Gläubiger letztend-
lich günstiger bedient werden kann.

Zudem ist zu bedenken, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners
nach gegenwärtiger Gesetzeslage materi-
ellrechtlich anders als auf der Voll-
streckungsebene behandelt wird, m. a. W.,
dass das Vollstreckungsgericht das Unter-
haltsurteil unter Beachtung vollstreckungs-
rechtlicher Maßstäbe anders, als von dem
Familienrichter berechnet, umzusetzen hat.
Verwiesen sei nur auf die pauschalierten
Selbstbehalte nach DT von 730 bzw. 840 €
einerseits und die hiervon abweichenden
Freibeträge nach Vollstreckungsrecht ande-
rerseits. So beträgt der Freibetrag bei der
Pfändung von Drittgläubigern in der un-
tersten Einkommensstufe bei 0 Unterhalts-
pflicht nach § 850c ZPO 939, 99 € . Hin-
gegen ist dem Schuldner bei der Pfändung
von Unterhaltsgläubigern nach § 850d ZPO
sein konkreter notwendiger Unterhalt zu
belassen, der sich, wie der BGH (FamRZ
2003/1466) jüngst entschieden hat, aus-
schließlich nach seinem sozialhilferechtli-

chen Eigenbedarf und nicht nach dem ma-
teriellrechtlichen Selbstbehalt nach der DT
bestimmt.

Erscheint es nicht doch wünschenswert,
hier eine Harmonisierung zu schaffen?

Zumindest dürfte es wegen der im mate-
riell- und vollstreckungsrechtlichen Bereich
gesetzlich unterschiedlich ausgestalteten
Leistungsfähigkeit eines Unterhaltsschuld-
ners nicht unproblematisch sein, sich bei
der materiellrechtlich gebotenen Schulden-
abwägung zwangsvollstreckungsrechtliche
Besonderheiten zu nutze zu machen und da-
mit zwei von Gesetzes wegen unterschied-
lich ausgestaltete Ebenen zu vermengen.

In jedem Falle darf man einen Unter-
halts- nur dann fiktiv wie einen Insolvenz-
schuldner behandeln, wenn das gewünsch-
te Ergebnis bei Erfüllung der Obliegenheit,
ein Insolvenzverfahren einzuleiten, tat-
sächlich auch erreicht worden wäre.

Bevorrechtigt wird aber nur der Unter-
halt ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens;
der davor liegende Unterhalt ist nicht bes-
ser als sonstige Schulden gestellt, also
ebenfalls Insolvenzschuld.

Damit kann es für die Bevorrechtigung
von Unterhalt gegenüber Drittschulden ein-
mal nur darauf ankommen, ob und wann
nach Durchführung das Schuldenbereini-
gungsverfahrens das Insolvenzverfahren
eröffnet worden wäre oder voraussichtlich
eröffnet wird. Von einer Bevorrechtigung
ohne diesen Vorlauf auszugehen, erscheint
bedenklich. Zum anderen muss berücksich-
tigt werden, wo denn die Pfändungsfrei-
grenzen bei der Zwangsvollstreckung we-
gen des – keine Insolvenzforderung dar-
stellenden – laufenden Unterhalts liegen.
Einschlägig ist hier der Freibetrag des
§ 850d und des § 850c ZPO. Es kommt da-
mit auf den konkreten sozialhilferechtli-
chen Eigenbedarf des Unterhaltsschuldners
und nicht auf pauschalierte Sätze wie nach
§ 850c ZPO oder nach der DT an. Relevanz
kommt hierbei den tatsächlichen Aufwen-
dungen des Schuldners zu, wie z. B. der
Miete und den Heizungskosten, sofern sie
nicht absolut unangemessen sind.
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Resümee
Die nach der BGH-Rechtsprechung erfor-
derliche materiellrechtliche Abwägung von
Unterhaltsschulden einerseits und Dritt-
schulden andererseits kann nicht dadurch
unterlaufen werden, dass man ungeprüft
vollstreckungsrechtliche Maßstäbe anlegt.
Die Wertigkeit von Minderjährigenunter-
halt vor die Tilgung sonstiger Schulden zu
stellen, ist materiellrechtlich legitim aber
nicht weil das Vollstreckungsrecht Unter-
halt bevorrechtigt. So ist z. B. der Unterhalt
der Ehefrau von der vollstreckungsrechtli-
chen Bevorrechtigung nicht ausgenommen.
Dennoch kann es, hat diese z. B. die Schul-

den unnütz oder leichtsinnig begründet, bei
der materiellrechtlichen Schuldenabwä-
gung durchaus berechtigt sein, sie diese un-
terhaltsrechtlich mittragen zu lassen.

Nicht minder bedenklich erscheint, un-
geprüft und mit dem schlichten Hinweis,
der Schuldner könne ja ein Insolvenzver-
fahren einleiten, sich die Freibeträge des
§ 850c ZPO zu eigen zu machen. Es er-
scheint vielmehr unumgänglich, sich näher
damit zu befassen, zu was denn das Insol-
venzverfahren sowohl in zeitlicher Hin-
sicht als auch nach der für die Pfändung
von Unterhaltsforderungen geltenden Vor-
schrift des § 850d ZPO geführt hätte.

Auf Anfrage des HRR hat das Ministerium
erstmals einen Beurteilungsspiegel für Rich-
ter zur Verfügung gestellt, den wir hiermit al-
len Kollegen zur Kenntnis geben. Er erfasst
zum Stichtag 18. 7. 2003 jeweils die letzte
Beurteilung aller Kolleg-inn-en im Ein-
gangsamt, getrennt für Plan- und Proberichter
und aufgegliedert nach den OLG-Bezirken.

Wir haben eine solche Übersicht schon seit
Jahren gewünscht, weil so die Transparenz
der Beurteilungen erhöht und die eigene Ein-
schätzung erleichtert wird. Bei der Einord-
nung der eigenen Beurteilung ist zu berück-
sichtigen, dass Maßstab der Beurteilung auch
für Probe- und ganz junge Planrichter immer
der erfahrene Richter im jeweiligen Amt ist.
Das bedeutet, dass die Beurteilung zu Anfang
in der Regel unter dem Durchschnitt der in
der Tabelle wiedergegebenen Beurteilungs-
stufen liegen dürfte.

Beurteilungsspiegel

OLG OLG OLG
Düsseldorf Hamm Köln

her

eüdDoG

eüdD 1,6%

eüdDuG

üdDoG 1,0% 2,7% 1,6%

üdD 10,1% 26,3% 37,7%

üdDuG 50,5% 43,8% 34,4%

DoG 30,3% 23,2% 16,4%

D 8,1% 4,0% 6,6%

DuG 1,6%

udD

Richter und Richterinnen auf Probe

OLG OLG OLG
Düsseldorf Hamm Köln

her

eüdDoG 6,1% 5,1% 5,1%

eüdD 24,0% 24,4% 18,4%

eüdDuG 21,4% 26,0% 24,0%

üdDoG 28,4% 34,2% 35,5%

üdD 13,1% 8,6% 15,4%

üdDuG 3,9% 1,0% 1,0%

DoG 2,4% 0,6% 0,6%

D 0,7% 0,1%

DuG

udD

Planrichter und -richterinnen 
der BesGr. R1

her = hervorragend, eüdDoG = erheblich über dem
Durchschnitt obere Grenze, eüdD = erheblich über
dem D., eüdDuG = erheblich über dem D. untere Gren-
ze, üdDoG = über dem D. obere Grenze, üdD = über
dem D., üdDuG = über dem D. untere Grenze, DoG =
D. obere Grenze, D = Durchschnitt, DuG = D. untere
Grenze, udD = unter dem D.

Auch die Politik ist reformbedürftig
Die Diskussion zwischen den rechtspoliti-
schen Sprechern der Landtagsfraktionen
zur Mitbestimmung war mehr als auf-
schlussreich. Sicher, Details und konkrete
Fragen konnten nicht erörtert werden. Dies
war angesichts der kurzen Zeit aber auch
gar nicht zu erwarten. Dafür erhielten die
Zuhörer etwas viel Wichtigeres: einen Ein-
blick in die Welt der Politik, die sich dia-
metral von der Justiz unterscheidet.

Nachdem die Diskussion zunächst so
verlief, als wenn die Umsetzung weit rei-
chender Mitbestimmungsrechte für Staats-
anwälte und Richter gar kein Problem sei,
wurden die Hindernisse am Ende doch
noch deutlich. Soll man eine Reform für
die Staatsanwälte vorziehen oder nicht?
Und vor allem: Soll die Regelung der Mit-
bestimmungsfrage mit einer Reform des
Auswahlverfahrens für Richter verbunden
werden? 

Sicher, diese Fragen sind nicht einfach
zu beantworten. Aber seit Jahren nichts zu
tun, obwohl weitgehend Einigkeit über den
Reformbedarf besteht und sogar ein kon-
kreter Gesetzentwurf der FDP vorliegt, ist
die denkbar schlechteste Lösung. 

Der Deutsche Richterbund – Landesver-
band NW –  wird hier weiterhin aktiv blei-
ben und nunmehr selbst einen Gesetzesvor-
schlag ausarbeiten. Dies allein wird aber
nicht ausreichen. Es ist vielmehr an der
Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken, wie-
so Entscheidungsabläufe in der Politik
nicht funktionieren. 

Seit Jahren erleben wir eine Politik, die
Probleme „mit ruhiger Hand“ zu lösen ver-
sucht oder mit anderer Begleitmusik aussit-
zen möchte. Es sind zwar viele Kommis-
sionen eingesetzt worden, die fleißig un-
zählige Ideen entwickelt haben. Diese sind
jedoch in der Vergangenheit in der Hoff-
nung auf bessere Zeiten nicht umgesetzt
worden. Der Reformdruck hat deshalb 
parallel zur Politikverdrossenheit der Bür-
ger zugenommen. Nunmehr, nachdem
Deutschland in vielen Bereichen auf ein
nicht mehr akzeptables Niveau gefallen ist,
wird gleich alles in Frage gestellt. Der seit
Jahren auf sinnvolle Reformen wartende
Bürger wird quasi überrollt. Er weiß nicht,
ob Dinge, die ihm Jahrzehnte als große Er-
rungenschaften dargestellt worden sind
(Sozialversicherungen), morgen überhaupt
noch existieren werden. Die Folge ist, dass
der verdrossene Bürger nun sein Vertrauen
gänzlich verloren hat. Er ist verunsichert
und wählt nur noch so genannte geringere

Fortsetzung auf Seite 16

Buchbesprechung
Gesetzgebung von Prof. Hans Schneider,
Verlag C. F. Müller, 3. neu bearb. und 
erweitert. Aufl. 2002, 96,– Euro
ISBN 3-8114-0853-4

Mit dem neu bearbeiteten Buch steht jedem 
Leser, der sich in gut lesbarer, verständlicher
und zugleich überaus fundierter Form über den
Gang des Gesetzgebungsverfahrens einerseits,
die Kunst des Fassens und Gestaltens von Ge-
setzen andererseits informieren möchte, eine
ausgezeichnete Quelle zur Verfügung. Es wird
ein Einblick in die rechtlichen Regeln und in die
tatsächliche Ausprägung dieser Regeln im Ver-
fassungsleben geboten. Dabei geben kurze his-
torische Hintergründe und Exkursionen in das
Recht anderer Staaten einen Einblick in die Be-
deutung mancher Schritte des Gesetzgebungs-
verfahrens, der mit dessen bloßer Schilderung
allein nicht erreicht werden könnte. Gerade heu-
te, wo wir als Juristen uns einer ständigen und
ständig wachsenden Flut von Gesetzen ausge-
setzt sehen, wo manche Justizminister ihre Da-
seinsberechtigung offenbar ausschließlich aus
der Zahl der in ihrem Ministerium veranlassten
Gesetze sehen, die Qualität derselben aber da-
hinter weit zurückbleibt, ist diese Lektüre eine
Freude. Man erkennt Zusammenhänge, über-
blickt Verfahrensabläufe deutlich besser. Das
gilt umso mehr, als die hervorragende Sachkun-
de des Verfassers sich in einer überaus verständ-
lichen Sprache niederschlägt. Hinzu kommt,
dass auch ein einfach politisch interessierter
Mensch viele interessante Einblicke gewinnt,
die ihn auch das tägliche politische Geschehen
besser verstehen lassen. Trotz des recht stolzen
Preises kann der Erwerb dringend empfohlen
werden. 

VRinLG Brigitte Kamphausen, Duisburg 
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Übel oder gar nicht mehr. Auch der Wirt-
schaftskreislauf ist mangels jeglicher Vor-
hersehbarkeit politischer Entscheidungen
ins Stocken geraten. Eine scheinbar unauf-
haltsame Abwärtsspirale hat begonnen.

Nach diesen Erfahrungen kann nie-
mand darauf vertrauen, die Politik wer-
de nunmehr in Anbetracht der nicht zu
leugnenden Krise die richtigen Maßnah-
men treffen. Unsere politischen Struktu-
ren werden auch in Zukunft dafür sor-
gen, dass Lösungen entweder sich gegen-
seitig blockieren oder durch ständige
Kompromisse so weit verwässert wer-
den, dass sie jegliche Überzeugungskraft
verlieren.

Was ist zu tun? Ist dieser Prozess wirk-
lich unaufhaltsam? Die Antwort lautet:
Nein, es gibt einen Weg. Dieser liegt darin,
die politischen Entscheidungsabläufe selbst
zu verändern.
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Noch etwas anderes hat die Diskussion
auf der LVV deutlich gemacht. Es gibt vie-
le Politiker mit hoher fachlicher Kompe-
tenz. Die anderen sind zumindest aufge-
schlossen. Reformstaus, Verdrossenheit
und Vertrauensverlust der Bürger sind nicht
etwa auf eine Unfähigkeit der Politiker
selbst zurückzuführen, sondern auf nicht
mehr akzeptable politische Entscheidungs-
abläufe, die sich in den letzten Jahr-
zehnten eingeschliffen haben. Der
einzelne Politiker ist diesen Ab-
läufen machtlos ausgesetzt. 

Es ist Zeit für Maßnahmen,
die zu einer reibungsloseren
politischen Entscheidungs-
findung führen. Hier wird
sich die Diskussion mit aller gebotenen
Vorsicht auch auf die Verfassungen zu er-
strecken haben. Diese Diskussion wird seit
langem hinter vorgehaltener Hand von
namhaften Verfassungsrechtlern ge-
führt. Sie muss öffentlich gemacht,
strukturiert und vorangetrieben werden.

Der Erkenntnis, auch das eigene
Haus reformieren zu müssen, scheint
sich die Politik auch gar nicht mehr zu
widersetzen. So ist eine Kommissi-
on zur Reform der Bundesstaatlichen
Ordnung eingesetzt worden. Dar-
über hinaus werden weitere Kor-
rekturen – etwa bei der Frage des
Verhältnisses zwischen Man-
datsträgern und Parteien oder
des Wahlrechts – notwendig
sein. Wir Richter und Staatsanwälte
müssen uns in diese bereits begonnene
Diskussion einbringen, wie es auch in an-
deren europäischen Ländern schon längst
geschehen ist. Denn im Gegensatz zu den
Politikern, die den Zwängen des politi-
schen Systems ausgesetzt sind, können
wir frei und offen sprechen.

Nicht nur die Justiz braucht mehr als in
der Vergangenheit die Unterstützung der
Politik – auch die Politik kann in der Lö-
sung dieser wichtigen Frage ihrerseits nicht
auf unseren juristischen Sachverstand ver-
zichten. Bringen wir uns ein!


